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Generelles 

 Grundlage dieser Richtlinie ist das Hygienekonzept des BHV.  
Es gilt weiterhin die aktuell gültige bayerische Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung. 

 Bei Krankheitssymptomen, bitten wir von der Spielstätte fern zu bleiben. 

 Grundsätzlich sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen allen Teil-
nehmer, Zuschauern eingehalten werden. 

Anreise und Einlass in die Halle 

 Beim Betreten der Halle haben sich alle Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Be-
treuer und sonstige Begleitpersonen zu registrieren. (per QR-Code oder 
schriftlich am besten mit vorher bereits ausgefüllter Mannschaftsliste) 

 In der ganzen Halle gilt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (medizini-
sche Maske). Die Spielbeteiligten tragen den MNS bis sie mit der Warm-up 
Phase beginnen. Für alle Besucher gilt in geschlossenen Räumen und in der 
Halle die Pflicht zum Tragen eines MNS. Auch am vorgesehenen Platz darf 
der MNS nicht abgenommen werden, da aufgrund der baulichen Gegebenhei-
ten der Mindestabstand von 1,5 m zum Spielfeld nicht eingehalten werden 
kann. 

 Die Hände sind bei Betreten der Halle zu desinfizieren. (Spender vorhanden) 

 Die Spieler und Schiedsrichter gehen nur in die ihnen zugewiesenen Kabinen.  

 Hygieneverantwortliche Person ist Claudia Schreier, die bei generellen Fragen 
zu kontaktieren ist: Tel: 0151/21853273 

 Am Spieltag selbst, stehen zusätzlich die jeweiligen Mannschaftsverantwortli-
chen zur Verfügung: 

Weibliche D-Jugend: Ina Aull (0160/97990789) 
     Oleg Stefanjuk (0157/72361765) 

Weilbliche C-Jugend: Ina Aull (0160/97990789) 
    Oleg Stefanjuk (0157/72361765) 

Männliche C-Jugend: Otto Fetser (0152/33723083) 
     Daniel Lang (0171/5656623) 
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Kabinen / Räume / Halle 

 

 Die Kabinen werden folgendermaßen zugeteilt:  
- Kabine 1 TSV Partenstein 
- Kabine 2 TSV Partenstein  
- Kabine 3 Gastmannschaft  
- Kabine 4 Gastmannschaft  
- Lehrer     Schiedsrichter 

 

 Die technische Besprechung findet im Aufenthaltsraum (siehe Plan) statt. Es 
dürfen sich maximal nur die dafür erforderlichen Personen zeitgleich darin auf-
halten (je 1 MV, ZN/S, SR und ggf. TD). Alle Personen müssen einen MNS 
tragen und sollten einen Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 

 

 Zeitnahes Duschen nach dem Sport wird empfohlen. Die Anzahl der Personen 
in den Duschräumen ist zu minimieren und ein entsprechendes Prozedere ei-
genverantwortlich durch die Spieler sicher zu gewährleisten (zeitlicher Ablauf 
zur Nutzung der Duschen; ggf. sollte auch mehr Zeit eingeplant werden) Die 
Verweildauer in den Umkleidekabinen und Duschen sollte auf ein Minimum re-
duziert werden. Die Umkleiden sind wie von uns oben eingeteilt deutlich be-
schrieben.   

 
 Sollten die Kabinen mehrfach an einem Spieltag belegt sein, werden diese 

desinfiziert. 
 
Auswechselbereich / Mannschaftsbänke 
 
 Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine ent-

sprechende Entzerrung zu schaffen. Die Plätze sind frei wählbar, eine 3. Bank 
wird aus baulichen Gründen Richtung Torauslinie neben den beiden normalen 
Bänken gestellt. 

 
 Die Mannschaftsbänke sind vor dem Eintreffen der Mannschaften und in der 

Halbzeit durch den Heimverein zu desinfizieren. Oder man vereinbart im Vor-
feld auf den Seitenwechsel zu verzichten. 

 
Zeitnehmertisch / Kampfgericht 
 
 Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Spielberichts, sowie weitere tech-

nische Gerätschaften sind vor und nach dem Spiel zu desinfizieren.   
 

 Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den Mannschaften, z.B. bei Un-
stimmigkeiten im Spielgeschehen, müssen weiterhin die Mindestabstände ein-
gehalten werden. Dies gilt auch im Falle einer direkten Kommunikation mit den 
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Mannschaftsverantwortlichen bzw. den Schiedsrichtern; beim Unterschreiten 
dieses Abstandes ist dann MNS zu tragen.  

 
 Grüne Karten für das Team-Time-Out sind abwaschbar und werden in der 

Halbzeitpause desinfiziert. Das Kampfgericht hat zwei zusätzliche Karten, die 
nur der ZN hat und er verwendet dann auch nur diese für das Anzeigen des 
TTO und für den Kartenhalter zum TTO. 

 
 
Zuschauer  
 
 Zuschauer tragen die ganze Zeit einen Mund-Nasen-Schutz 
 

 Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr (Landkreis Main Spessart) zählt 
die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet – ab dem 6. Geburtstag) und es 
dürfen nur noch getestete Personen in die Halle Test: PCR Test mit 48h Gül-
tigkeit, Antigen Schnelltest mit 24 Std Gültigkeit) 

 

 Kinder, die am Spielbetrieb teilnehmen, fallen nicht darunter, da diese in der 
Schule regelmäßig getestet werden. 
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